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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.1999

Rechtssatz

Aus § 2 Abs. 2 und Abs. 3 AuslBG folgt, daß der Begri3 "Beschäftigung" im Ausländerbeschäftigungsgesetz nicht nur

Arbeitsvertragsverhältnisse umfaßt und daß unter Arbeitgeber nicht nur der Vertragspartner eines Arbeitsvertrages zu

verstehen ist. Die Verp7ichtung zur Einholung einer Beschäftigungsbewilligung vor der Beschäftigungsaufnahme eines

Ausländers tri3t daher nach § 3 Abs. 1 AuslBG auch einen "Werkvertragsgeber", wenn die Grundlage für den Vertrag

nicht gewerberechtlichen oder sonstigen Normen unterliegt und der Werkvertrag so bescha3en ist, daß der

Werkvetragsnehmer zwar nicht in der Frage seiner persönlichen, aber in der Frage der wirtschaftlichen Abhängigkeit

einem Arbeitnehmer nahezu gleich kommt.

Gegenstand der Verp7ichtung im Rahmen eines arbeitnehmerähnlichen Verhältnisses kann demgemäß jede Art von

Arbeitsleistung sein; die Rechtsnatur der Vertragsbeziehungen zwischen der arbeitnehmerähnlichen Person und dem

Arbeitsempfänger ist nicht entscheidend, entscheidend ist die wirtschaftliche Unselbständigkeit des

"Arbeitnehmerähnlichen". Der "Arbeitnehmerähnliche" ist nicht persönlich vom Empfänger der Arbeitsleistung

abhängig; seine wirtschaftliche Unselbständigkeit, deretwegen er als arbeitnehmerähnlich zu quali>zieren ist, liegt

darin, daß er unter ähnlichen wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen wie ein Arbeitnehmer tätig und daher

insofern vom Empfänger der Arbeitsleistung wirtschaftlich abhängig ist. Ebenso wie beim Arbeitnehmer ist aus

ähnlichen Gründen der Praktikabilität auch bei der Beurteilung der Arbeitnehmerähnlichkeit unter dem >nanziellen

Gesichtspunkt nicht konkret zu prüfen, ob der "Arbeitnehmerähnliche" auf die Gegenleistung aus dem

Rechtsverhältnis mit dem Empfänger der Arbeitsleistung zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes angewiesen ist, ob

er sie auch nur dafür verwendet oder ob er seinen Lebensunterhalt aus anderen Einkünften oder aus eigenem

Vermögen bestreitet.
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